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BGV A3 
Wichtige Aussagen der BGV A3  zum Thema Elektrofacchkraft: 
 
Die fachliche Qualifikation als Elektrofachkraft wird im Regelfall durch den erfolgreichen 
Abschluss einer Ausbildung, z.B. als Elektroingenieur, Elektrotechniker, Elektromeister, 
Elektrogeselle, nachgewiesen. Sie kann auch durch eine mehrjährige Tätigkeit mit Ausbildung 
in Theorie und Praxis nach Überprüfung durch eine Elektrofachkraft nachgewiesen werden. 
Der Nachweis ist zu dokumentieren. 
 
Die praktische Ausbildung muss an den in Frage kommenden Betriebsmitteln durchgeführt 
werden. Sie muss die Fertigkeiten vermitteln, mit denen die in der theoretischen Ausbildung 
erworbenen Kenntnisse für die festgelegten Tätigkeiten sicher angewendet werden können. 
Die Ausbildungsdauer muss ausreichend bemessen sein. Je nach Umfang der festgelegten 
Tätigkeiten kann eine Ausbildung über mehrere Monate erforderlich sein. 
 
Zu § 3 Abs. 1: 
Leitung und Aufsicht durch eine Elektrofachkraft sind alle Tätigkeiten, die erforderlich sind, 
damit Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln von Personen, die nicht die 
Kenntnisse und Erfahrungen einer Elektrofachkraft haben, sachgerecht und sicher durchgeführt 
werden können. 
Die Forderung „unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft“ bedeutet die Wahrnehmung 
von Führungs- und Fachverantwortung, insbesondere: 
− das Überwachen der ordnungsgemäßen Errichtung, Änderung und Instandhaltung 
elektrischer Anlagen und Betriebsmittel, 
− das Anordnen, Durchführen und Kontrollieren der zur jeweiligen Arbeit erforderlichen 
Sicherheitsmaßnahmen einschließlich des Bereitstellens von Sicherheitseinrichtungen, 
− das Unterrichten elektrotechnisch unterwiesener Personen, 
− das Unterweisen von elektrotechnischen Laien über sicherheitsgerechtes Verhalten, 
erforderlichenfalls das Einweisen, 
− das Überwachen, erforderlichenfalls das Beaufsichtigen der Arbeiten und der Arbeitskräfte, 
z.B. bei nichtelektrotechnischen Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile. 
Das Betreiben umfasst alle Tätigkeiten (Bedienen und Arbeiten) an und in elektrischen 
Anlagen sowie an und mit elektrischen Betriebsmitteln. Zum Instandhalten (siehe DIN 31051) 
gehören die Inspektion (Kontrolle), die Wartung und die Instandsetzung. 
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Aussagen über den Betrieb elektrischer Anlagen aus der BGV A3: 
 
§ 5 Abs. 1 Nr. 1: 
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel dürfen nur in ordnungsgemäßem Zustand in Betrieb 
genommen werden und müssen in diesem Zustand erhalten werden. 
Diese Forderung ist z.B. erfüllt, wenn vor Inbetriebnahme, nach Änderung oder Instandsetzung 
(Erstprüfung) sichergestellt wird, dass die Anforderungen der elektrotechnischen Regeln 
eingehalten werden. Hierzu sind Prüfungen nach Art und Umfang der in den elektrotechnischen 
Regeln festgelegten Maßnahmen durchzuführen. Nur unter bestimmten Voraussetzungen 
dürfen Erstprüfungen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel entfallen (siehe Durchführungsanweisungen 
§ 5 Abs. 1 Nr. 2: 
Zur Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes sind elektrische Anlagen und Betriebsmittel 
wiederholt zu prüfen. 
Anhand der folgenden Tabellen können Prüffristen festgelegt werden, wenn die elektrischen 
Anlagen und Betriebsmittel normalen Beanspruchungen durch Umgebungstemperatur, Staub, 
Feuchtigkeit oder dergleichen ausgesetzt sind. Dabei wird unterschieden zwischen ortsveränderlichen 
und ortsfesten elektrischen Betriebsmitteln und stationären und nichtstationären 
Anlagen. 
Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel sind solche, die während des Betriebes bewegt 
werden oder die leicht von einem Platz zum anderen gebracht werden können, während sie 
an den Versorgungsstromkreis angeschlossen sind (siehe auch Abschnitte 2.7.4 und 2.7.5 
DIN VDE 0100 Teil 200). 
Ortsfeste elektrische Betriebsmittel sind fest angebrachte Betriebsmittel oder Betriebsmittel, die 
keine Tragevorrichtung haben und deren Masse so groß ist, dass sie nicht leicht bewegt 
werden können. Dazu gehören auch elektrische Betriebsmittel, die vorübergehend fest 
angebracht sind und über bewegliche Anschlussleitungen betrieben werden (siehe auch 
Abschnitte 2.7.6 und 2.7.7 DIN VDE 0100 Teil 200). 
Stationäre Anlagen sind solche, die mit ihrer Umgebung fest verbunden sind, z.B. Installationen 
in Gebäuden, Baustellenwagen, Containern und auf Fahrzeugen. 
Nichtstationäre Anlagen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie entsprechend ihrem bestimmungsgemäßen 
Gebrauch nach dem Einsatz wieder abgebaut (zerlegt) und am neuen Einsatzort wieder aufgebaut 
(zusammengeschaltet) werden. Hierzu gehören z.B. Anlagen auf Bau- und Montagestellen, fliegende Bauten. 
Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen obliegt einer Elektrofachkraft. 
Stehen für die Mess- und Prüfaufgaben geeignete Mess- und Prüfgeräte zur Verfügung, dürfen 
auch elektrotechnisch unterwiesene Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft 
prüfen. 
Ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel 
Für ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind die Forderungen hinsichtlich Prüffrist 
und Prüfer erfüllt, wenn die in Tabelle 1A genannten Festlegungen eingehalten werden. 
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